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RS OGH 1982/12/15 3Ob176/82
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.12.1982

Norm

EO §382 Z8 lita IIIF

EO §382 Z8 lita IIIG

EO §382 Z8 lita IIIH

Rechtssatz

Der Anspruch auf Unterhalt wird durch den Umstand, daß die Unterhaltsklage wegen örtlicher Unzuständigkeit

zurückgewiesen wurde, in keiner Weise berührt; eine Exekution, die auf Grund einer EV, die nur für einen bestimmten

Zeitraum bewilligt wurde und deren Wirksamkeit infolge Zeitablaufes weggefallen ist, geführt wird, kann deshalb nicht

mit Oppositionsklage bekämpft werden.
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